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Vernehmlassung zur Teilrevision des Bundesgesetzes (UIDG) und der Verordnung (UIDV) 

über die Unternehmens-Identifikationsnummer – Stellungnahme des Kantons Zug 

 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 26. Februar 2016 hat das Eidgenössische Departement des Innern EDI die 

Kantonsregierungen im obengenannten Vernehmlassungsverfahren zur Ste llungnahme einge-

laden. Gerne lassen wir uns wie folgt vernehmen: 

 

Vorausgeschickt sei, dass wir die Gesetzesänderung und die Ziele der vorgeschlagenen Mas s-

nahmen begrüssen. 

 

 

Antrag: 

 

Da der Legal Entity Identifier (LEI) ein Zusatzmerkmal des UID-Registers sein wird, darf keine 

Verpflichtung entstehen, diese im Handelsregister von Amtes wegen zu führen. Für den Fall, 

dass sie im Handelsregister als weiteres Identifikationsmerkmal zur UID zwingend zu führen 

sein sollte, hat die Wirtschaft die Kosten für die Implementierung bzw. Anpassung der entspre-

chenden Fachanwendungen zu tragen. 

 

 

Begründung: 

 

Die Implementierung der LEI würde eine Anpassung der bestehenden Fachanwendungen für 

den Betrieb des HReg verlangen. Da die LEI nur auf Antrag einer Rechtseinheit zugeteilt wird, 

ist die Kostentragung durch die Wirtschaft angemessen. 

 

Im Weiteren erlauben wir uns auf Folgendes hinzuweisen: 
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Falls die in der UIDV aufgeführten zu erwartenden Kosten von ca. CHF 174.00 als Eintrittsbei-

trag und CHF 96.00 als Jahresbeitrag nicht überschritten werden, erachten wir diese für die be-

troffenen Unternehmen als tragbar. Es darf allerdings nicht sein, dass die Kosten in der 

Schweiz viel höher als im Ausland ausfallen (kein Swiss Finish). Ebenso muss der administra -

tive Aufwand für die betroffenen Unternehmen möglichst klein gehalten werden.  

 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme. 

 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

Regierungsrat des Kantons Zug 

 

 

 

Heinz Tännler Tobias Moser 

Landammann Landschreiber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie an: 

- Aemterkonsultationen@bfs.admin.ch (Word- und PDF-Version) 

- Volkswirtschaftsdirektion 

- Handelsregisteramt 

- Amt für Wirtschaft und Arbeit 

- Ausgleichskasse / IV-Stelle Zug, Baarerstrasse 11, Postfach, 6300 Zug 

- Eidgenössische Parlamentarier des Kantons Zug 
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